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Sehr geehrte Mandanten,

kennen Sie diese (steuer-)juristischen Knoten im Kopf? Man hat sie

immer, wenn einem der gesunde Menschenverstand sagt, so muss der

Fall liegen. Tatsächlich ist das korrekte (steuer-)juristische Ergebnis

dann jedoch das glatte Gegenteil. Ein solcher Fall ist auch das BFH-

Urteil vom 07.12.2016 (Az.: II R 21/14).

In dem Streitfall geht es um die Besteuerung eines geerbten Pflicht-

teilsanspruchs. Der Vater des Klägers hatte einen Pflichtteilsanspruch,

den er jedoch nicht geltend machte. Da der Pflichtteil immer erst mit

seiner Geltendmachung auch der Besteuerung bei der Erbschaftsteuer

unterliegt, hat die Nichteinforderung an dieser Stelle keinerlei steuer-

liche Auswirkung.

Dann verstarb der Vater und Erbe wurde der klagende Sohn. Zum

Nachlass gehörte unter Anderem auch der Anspruch auf den Pflicht-

teil, auf dessen Geltendmachung sein Vater verzichtet hatte. An dieser

Stelle erkennt das Gericht nun jedoch, dass der geerbte Anspruch der

Besteuerung mit Erbschaftsteuer unterliegt. Ob der Anspruch durch

den Vater oder den Sohn überhaupt geltend gemacht wird, ist nun voll-

kommen irrelevant. Der Sohn hat den geerbten Pflichtteilsanspruch zu

versteuern, egal ob er Geld bekommen hat oder nicht.

Der pflichtteilsberechtigte Vater kann also - anders als sein eigener

Erbe - die Erbschaftsteuer dadurch vermeiden, dass er nicht die Erfül-

lung seines Pflichtteilsanspruchs verlangt. In der Praxis ist jedoch zu

beachten, dass sich dies später auch zum steuerlichen Bumerang ent-

wickeln kann.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.6.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.6. für den Eingang der 

Zahlung.

Anmerkung: In Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Teilen Niedersachsens sowie Thü-

ringens ist der 15.6. ein Feiertag. Aus diesem Grund verschiebt sich 

dort der Ablauf der dreitägigen Zahlungs-Schonfrist auf den 16.6.2017.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juni 2017

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juni 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.6.2017.

Werbungskosten: Doppelte Haushaltsführung nur bei 
Mitbestimmung

Ein eigener Erst- oder Haupthausstand kann auch gemeinsam mit 

den Eltern oder mit einem Elternteil in einer nicht abgeschlossenen 

Wohnung ohne eigene finanzielle Beteiligung geführt werden. Ist der 

Arbeitnehmer aber kein wesentlich bestimmender beziehungsweise 

mitbestimmender Teil des elterlichen Hausstandes und hält sich in 

dem Haushalt, im wesentlichen nur unterbrochen durch arbeits- und 

urlaubsbedingten Abwesenheiten auf, ist vom Fehlen eines eigenen 

Hausstandes auszugehen. Dies hat das FG Nürnberg im Fall eines 1983 

geborenen Klägers entschieden, der für die Jahre 2011 und 2012 das 

Vorliegen einer doppelten Haushaltsführung geltend gemacht hatte.

Der Kläger erzielte in den Streitjahren als Bauleiter bei einer Firma in 

München Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Die nichtselb-

ständige Arbeit übte er ab 21.02.2011 in München aus. Dort mietete 

er ab 16.05.2011 eine Zwei-Zimmerwohnung mit einer Wohnfläche 

von 47,89 Quadratmetern. Seinen Hauptwohnsitz behielt der Kläger 

nach eigenen Angaben in einer anderen Stadt bei und wohnte dort zu-

sammen mit seinen Eltern im Einfamilienhaus, das seinen Eltern allein 

gehörte. Eine abgeschlossene Wohnung besaß er dort nicht. Er nutz-

te nach eigenen Angaben im Erdgeschoss des Einfamilienhauses ein 

Wohn-/Schlafzimmer (rund 15 Quadratmeter) allein. Die Küche und 

das Bad wurden von ihm und seinen Eltern gemeinsam genutzt. Einen 

Mietvertrag mit den Eltern hatte der Kläger für das Streitjahr nicht ab-

geschlossen. 

Das FG folgerte aus all dem, dass der Kläger in den Streitjahren keinen 

eigenen Hausstand im Haus der Eltern geführt hat, was eine doppelte 

Haushaltsführung ausschließt. 

Finanzgericht Nürnberg, Urteil vom 18.07.2016, 4 K 323/16

Einvernehmliche Streitbeilegung: Vertrauensschutz 
muss beachtet werden

Ein Finanzamt verstößt gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, 

wenn es zunächst aufgrund einer einvernehmlichen Beendigung eines 

Finanzrechtsstreits den angefochtenen Steuerbescheid zwar aufhebt, 

im Anschluss daran aber erneut einen inhaltsgleichen Verwaltungs-

akt erlässt. In einem solchen Fall liege ein Verstoß gegen das Verbot 

widersprüchlichen Verhaltens vor, so der Bundesfinanzhof (BFH), der 

mit der Entscheidung seine Rechtsprechung zum Vertrauensschutz der 

Steuerpflichtigen auf Fälle der Vereinbarung einer einvernehmlichen 

Streitbeilegung vor dem Finanzgericht (FG)  ausweitet.

Im Urteilsfall hatte sich das Finanzamt mit der Klägerin in einer einen 

Steuerbescheid betreffenden Finanzstreitsache nach einem entspre-

chenden Hinweis des FG zunächst dahingehend verständigt, den in 

Streit stehenden Änderungsbescheid noch während der mündlichen 

Verhandlung aufzuheben und den Rechtsstreit in der Hauptsache für 

erledigt zu erklären. Im Gegenzug nahm die Klägerin ihren Einspruch 

zurück und erklärte den Rechtsstreit ebenfalls in der Hauptsache für 

erledigt. Kurze Zeit später erließ das Finanzamt einen inhaltsgleichen 
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Änderungsbescheid, den es nunmehr auf eine andere Rechtsgrundlage 

stützte. Das von der Klägerin erneut angerufene FG hob den Zweitbe-

scheid auf, weil die rechtlichen Voraussetzungen der vom Finanzamt 

beabsichtigten Korrektur des Steuerbescheids im Urteilsfall nicht ge-

geben gewesen seien.

Der BFH hat die vorinstanzliche Entscheidung im Ergebnis bestätigt. 

Das Finanzamt sei aufgrund seines Verhaltens in der ersten mündli-

chen Verhandlung nach dem Grundsatz von Treu und Glauben daran 

gehindert gewesen, im Nachgang einen inhaltsgleichen Steuerbe-

scheid erneut zu erlassen. Entscheidend hierfür sei die zwischen den 

Beteiligten getroffene verfahrensbeendende Absprache vor dem FG. 

Indem das Finanzamt danach den ersten Änderungsbescheid mit Zu-

stimmung der Klägerin aufgehoben und den Rechtsstreit ohne jede 

Einschränkung oder Bedingung für erledigt erklärt habe, sei auf Seiten 

der Klägerin ein Vertrauenstatbestand geschaffen worden. Dieser habe 

zu einer wirtschaftlichen Disposition der Klägerin geführt, da die Klä-

gerin durch die Rücknahme des Einspruchs und die korrespondierende 

Erledigungserklärung ihren verfahrensrechtlichen Besitzstand aufge-

geben habe. Infolge des zielstrebigen und vorbehaltslosen Hinwirkens 

des Finanzamtes auf eine umgehende Beendigung des Finanzgerichts-

prozesses „ohne Urteil“ habe sie uneingeschränkt darauf vertrauen 

dürfen, die Finanzbehörde werde sich dazu auch künftig nicht mehr in 

Widerspruch setzen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 06.07.2016, X R 57/13

Wirksame Bekanntgabe eines Steuerbescheids  
an Insolvenzverwalter: Namentliche Aufführung in 
Adressfeld des Steuerbescheides genügt

Ein Steuerbescheid kann auch dann dem Insolvenzverwalter gegenüber 

wirksam bekanntgegeben sein, wenn dieser ohne den ausdrücklichen 

Zusatz „als Insolvenzverwalter“ namentlich im Adressfeld des Steuer-

bescheides aufgeführt ist. In einem solchen Fall sei die Bekanntgabe 

gleichwohl wirksam, so das Finanzgericht (FG) Schleswig-Holstein, 

wenn sich gemessen am objektiven Empfängerhorizont aus den Ge-

samtumständen der Bekanntgabe heraus keine Zweifel daran ergeben, 

dass der Adressat in seiner Funktion als Insolvenzverwalter über das 

Vermögen des Insolvenzschuldners angesprochen ist.

Dies hat das FG im konkreten Fall hinsichtlich eines Bescheides ins-

besondere deshalb bejaht, weil der Insolvenzverwalter gegen den 

unstreitig ordnungsgemäß adressierten Ausgangsbescheid – streit-

gegenständlich war ein Änderungsbescheid – in seiner Eigenschaft 

als Insolvenzverwalter Einspruch eingelegt hatte und der Insolvenz-

schuldner aus dem Änderungsbescheid zutreffend und erkennbar als 

Inhaltsadressat hervorging. Der klagende Insolvenzverwalter habe da-

her eine eindeutige Zuordnung des Bekanntgabegrundes vornehmen 

können.

Eine Verwechslung habe auch nicht etwa deshalb gedroht, weil die Ad-

ressierung an den Kläger als Rechtsbeistand des Insolvenzschuldners 

– und nicht als Insolvenzverwalter – habe verstanden werden können. 

Denn tatsächlich sei der Insolvenzverwalter zu keinem Zeitpunkt als 

Rechtsbeistand für den Insolvenzschuldner tätig gewesen.

In der Entscheidung grenzt das FG seine Entscheidung gegenüber der 

zu dem Themenbereich ergangenen Rechtsprechung des Bundesfi-

nanzhofes ab, insbesondere zum Urteil vom 15.03.1994 (XI R 45/93) 

und zum Beschluss vom 22.06.1999 (VII B 244/98).

Auf die gegen die Entscheidung erhobene Nichtzulassungsbeschwerde 

hat der BFH die Revision zugelassen, das Verfahren ist dort unter dem 

Aktenzeichen X B 87/16 anhängig.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 25.05.2016, 1 K 171/14, 

nicht rechtskräftig

Einkünfteerzielungsabsicht bei Ferienhaus setzt 
schnellstmögliche Vermietung nach Fertigstellung 
voraus

Es fehlt an einer Einkünfteerzielungsabsicht in Bezug auf ein Ferien-

haus auf Mallorca, wenn die Eigentümer nach Fertigstellung des Ob-

jektes noch über ein dreiviertel Jahr damit warten, das Haus zum Ver-

mieten anzubieten. Dies zeigt ein vom FG München entschiedener Fall.

Die Klägerin besitzt eine Finca auf Mallorca. Für diese machte sie 

Schuldzinsen für die Jahre 2004 bis einschließlich 2010 bei den Ein-

künften aus Vermietung und Verpachtung geltend und verwies in-

soweit auf die geänderte Rechtsprechung zu Mietverlusten im EU-

Ausland. Das Finanzamt erkannte die Verluste aus dem Objekt wegen 

der fehlenden Überschusserzielungsabsicht insgesamt nicht an. Dem 
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folgte das FG. Das Finanzamt habe zu Recht die Einkünfteerzielungs-

absicht im Zusammenhang mit der Vermietung des Ferienhauses ver-

neint und die geltend gemachten Aufwendungen nicht als Werbungs-

kosten anerkannt.

Nach Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (Urteil vom 19.08.2008, 

IX R 39/07) sei bei einer auf Dauer angelegten Vermietungstätigkeit 

grundsätzlich und typisierend von der Absicht des Steuerpflichtigen 

auszugehen, einen Einnahmeüberschuss zu erwirtschaften. Dies gelte 

bei ausschließlich an Feriengäste vermietete und in der übrigen Zeit 

hierfür bereitgehaltenen Ferienwohnungen, wenn das Vermieten die 

ortsübliche Vermietungszeit von Ferienwohnungen – abgesehen von 

Vermietungshindernissen – nicht erheblich (also um mindestens 25 

Prozent) unterschreitet. Denn das Vermieten einer Ferienwohnung sei 

einer auf Dauer angelegten Vermietung nur dann vergleichbar, wenn 

die Ferienwohnung im ganzen Jahr – bis auf ortsübliche Leerstandszei-

ten – an wechselnde Feriengäste vermietet wird. Nur so zeige sich in 

nachprüfbarer Weise, dass die Steuerpflichtigen die Ferienwohnung in 

geeigneter Form am Markt angeboten und alle in Betracht kommen-

den Interessenten berücksichtigt haben.

Wird eine Ferienwohnung nicht durchweg im ganzen Jahr an wech-

selnde Feriengäste vermietet und können ortsübliche Vermietungszei-

ten nicht festgestellt werden, sei ihr Vermieten mit einer auf Dauer 

ausgerichteten Vermietungstätigkeit nicht vergleichbar. Die Einkünf-

teerzielungsabsicht müsse dann durch eine Prognose überprüft wer-

den, die den Anforderungen des BFH-Urteils vom 06.11.2001 (IX R 

97/00) entspricht. Der BFH sei insoweit davon ausgegangen, dass 

eine Überschusserzielungsabsicht des Steuerpflichtigen zu bejahen 

ist, wenn sich anhand der für einen Prognosezeitraum von 30 Jahren 

geschätzten Einnahmen und Ausgaben ein Totalüberschuss ergibt. Die 

Feststellungslast für die ortsüblichen Vermietungszeiten obliege dem 

Steuerpflichtigen damit in gleicher Weise wie für die Voraussetzungen 

der Typisierung. Dies gelte auch, wenn das Vermietungsobjekt im EU-

Ausland gelegen ist.

Im entschiedenen Fall bestehe keine Vergleichbarkeit der Vermietung 

des Ferienhauses mit einer auf Dauer ausgerichteten Vermietungstä-

tigkeit. Eine entgeltliche Überlassung des Objekts sei erstmals in den 

Jahren 2009 und 2010 erfolgt, allerdings ohne den Abschluss von 

Mietverträgen und unter Wert, da lediglich die angefallenen Kosten er-

stattet worden sind. Von einer dauerhaften Vermietung in den Streit-

jahren 2004 bis 2010 könne keine Rede sein.

Zwar hätten bis September 2007 noch Vermietungshindernisse vor-

gelegen, da das Ferienhaus noch nicht an die Stromversorgung ange-

schlossen gewesen sei. Nach dem Anschluss an die Stromversorgung 

habe die Klägerin jedoch nicht die erforderlichen und gebotenen Maß-

nahmen eingeleitet, um das Objekt schnellstmöglich zu vermieten. Von 

einer Vermietungsabsicht könne nicht ausgegangen werden. Vielmehr 

habe sie Mietausfälle in beträchtlicher Höhe in Kauf genommen. So 

seien die ersten Besichtigungstermine für Mietinteressenten durch die 

Immobiliengesellschaft A erstmals im Juli 2008 – allerdings ohne ent-

sprechenden Erfolg – durchgeführt worden. Dass die Klägerin bis 2013 

gewartet hat, um eine neue Vermietungsgesellschaft zu beauftragen, 

spreche nicht dafür, dass sie das Objekt in geeigneter Form am Markt 

angeboten und alle in Betracht kommenden Interessenten berücksich-

tigt hat. Auch die Überlassung der Finca an ihre Mandanten gegen die 

reine Kostentragung und ohne Abschluss schriftlicher Verträge erfülle 

nicht die Voraussetzungen des BFH an die Gewinnerzielungsabsicht. 

Die Klägerin könne auch nicht mit Erfolg einwenden, dass das Ferien-

haus noch erhebliche Mängel aufgewiesen hat und daher noch bis zu 

deren vollständigen Behebung im Jahr 2013 Vermietungshindernisse 

bestanden. Selbst wenn man berücksichtigt, dass eine Überwachung 

der Bauarbeiten angesichts der räumlichen Entfernung sicherlich er-

schwert möglich war, seien keine Gründe ersichtlich, warum die rest-

lichen Arbeiten nach Anschluss des Hauses an die Stromversorgung 

nicht schneller ausgeführt worden sind. Darüber hinaus widerspreche 

der Vortrag der Klägerin, dass noch gravierende Mängel bestanden und 

eine Vermietung deshalb nicht möglich gewesen sei, dem Umstand, 

dass sie bereits im Jahr 2008 einen Vermietungsauftrag an die Firma A 

erteilt hat und daher wohl grundsätzlich davon ausgegangen ist, dass 

eine Vermietung möglich ist. 

Finanzgericht München, Urteil vom 29.06.2017, 7 K 2102/13

Mutterschutz: Bundesrat stimmt Reform zu

Der Mutterschutz gilt künftig auch für Schülerinnen, Studentinnen 

und Praktikantinnen. Das sieht eine umfassende Novelle des Mutter-

schutzgesetzes (BR-Drs. 289/17) vor, der der Bundesrat am 12.05.2017 
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zugestimmt hat. Es ist die erste Reform dieses Gesetzes seit 65 Jahren. 

Ihr Ziel ist es, den Mutterschutz flexibler zu gestalten. So können Stu-

dentinnen für verpflichtende Veranstaltungen, Prüfungen oder Prakti-

ka beispielsweise Ausnahmen beantragen, ohne deswegen Nachteile 

zu erleiden. Arbeitsverbote gegen den Willen einer Frau sind künftig 

nicht mehr möglich. Stattdessen sollen ihre Arbeitsplätze umgestaltet 

werden, um Gesundheitsgefährdungen auszuschließen. Auch die Mög-

lichkeit für freiwillige Sonntagsarbeit wird erweitert. Für Arbeitszeiten 

zwischen 20 und 22 Uhr gilt künftig ein behördliches Genehmigungs-

verfahren. 

Darüber hinaus sieht das Gesetz vor, dass die Schutzfrist für Frauen 

nach der Geburt eines behinderten Kindes um vier Wochen verlängert 

wird und damit insgesamt zwölf Wochen beträgt. 

Die neuen Regelungen treten überwiegend zum 01.01.2018 in Kraft. 

Die Verlängerung des Mutterschutzes auf zwölf Wochen bei der Geburt 

eines behinderten Kindes greift bereits am Tag nach der Verkündung.

Der Bundesrat begrüßt die Reform und insbesondere die damit vor-

gesehene Ausweitung des Mutterschutzrechtes. Bedenken äußert 

er jedoch gegenüber dem geplanten Genehmigungsverfahren für 

Nachtarbeit. Damit sei ein erheblicher Mehraufwand für die Aufsichts-

behörden verbunden, heißt es in einer das Gesetz begleitenden Ent-

schließung vom 12.05.2017. Die Länder fordern die Bundesregierung 

deshalb auf, im Rahmen der Evaluation des Gesetzes die Effektivität 

des Genehmigungsverfahrens zu überprüfen. Auch die Auswirkungen 

der Regelungen zum Verbot von Nacht- und Mehrarbeit sollten in den 

Blick genommen werden. 

Bundesrat, PM vom 12.05.2017

Kindergeld: Für am Ersten Geborene gibt es einen 
Monat weniger aus der Staatskasse

Eltern haben für ihre Kinder, die am Ersten eines Monats geboren wurden, 

keinen Kindergeldanspruch mehr, sobald das Kind die gesetzliche Alters-

grenze von 25 Jahren erreicht hat (von Ausnahmen abgesehen). 

Das gilt unabhängig davon, dass diese Kinder erst im Laufe des Tages ge-

boren wurden, also im Regelfall nicht bereits um 0.00 Uhr des ersten Ta-

ges im Monat. Denn das (hier: 25.) Lebensjahr endet mit dem Ablauf des-

jenigen Tages, der seiner Benennung nach dem Tag der Geburt vorangeht.

Dass für Kinder, die am 2. oder einem späteren Tag des betreffenden 

Monats geboren wurden, der Anspruch auf Kindergeld besteht, ent-

spricht dieser typisierenden Pauschalregelung. 

FG Köln, 4 K 392/14 vom 21.09.2016

Medizinische Seminare für Pflegeeltern erkrankter 
Kinder führen zu außergewöhnlichen Belastungen

Kosten für die Teilnahme an medizinischen Seminaren zum Umgang 

mit frühtraumatisierten Kindern bei den Pflegeeltern als außerge-

wöhnliche Belastungen sind abzugsfähig. Dies hat das FG Münster 

entschieden.

Die Kläger haben zwei Pflegekinder in Vollzeitpflege bei sich aufge-

nommen, von denen eines aufgrund einer Frühtraumatisierung an einer 

Aufmerksamkeits- und Bindungsstörung leidet. Die Klägerin nahm an 

von einer Ärztin entwickelten und durchgeführten Seminaren für Eltern 

frühtraumatisierter Kinder teil. Die Kosten hierfür, die die Krankenver-

sicherung nicht übernommen hatte, machten die Kläger als außerge-

wöhnliche Belastungen geltend. Das Finanzamt lehnte dies ab, weil die 

Kosten nicht unmittelbar zur Heilung einer Krankheit entstanden seien 

und es auch am formellen Nachweis der Zwangsläufigkeit fehle.

Das FG gab der Klage vollumfänglich statt. Die Kosten für die Seminare 

seien als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Die Teilnahme 

der Klägerin an diesen Seminaren sei durch die Krankheit des Pflege-

kindes veranlasst gewesen. Die Einbeziehung Angehöriger könne auch 

zur Behandlung einer Krankheit erforderlich sein. Hierfür sprächen im 

Streitfall mehrere ärztliche Bescheinigungen, in denen psychologische 

Familienberatungen durch die Pflegeeltern als medizinisch notwendig 

angesehen würden.

Dass die vorgelegten ärztlichen Bescheinigungen nicht den formellen 

Anforderungen des § 64 der Einkommensteuer-Durchführungsverord-

nung genügten, sei unerheblich, da es sich nicht um eine psychothera-

peutische Behandlung, sondern um die Schulung einer nicht erkrank-

ten Kontaktperson handele. Die Kläger seien zur Tragung der durch die 

Krankheit ihres Pflegekindes entstandenen Aufwendungen auch sitt-

lich verpflichtet, weil zwischen ihnen ein auf Dauer angelegtes enges 

familiäres Band bestehe.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 27.01.2017, 4 K 3471/15 E
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Cum/ex-Geschäft: Kein Anspruch des Leerkäufers 
von Dividendenpapieren auf Anrechnung von Körper-
schaftsteuer und Kapitalertragsteuer 

Dem Leerkäufer von im Rahmen von Cum/ex-Geschäften im Jahr 1990 

gehandelten Dividendenpapieren steht kein Anspruch auf Anrechnung 

von Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer zu. Dies hat das Fi-

nanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden. Es hat wegen grundsätzli-

cher Bedeutung der Rechtssache die Revision zum Bundesfinanzhof 

zugelassen.

Die Klägerin erwarb kurz vor der Ausschüttung von Dividenden über 

zwischengeschaltete Banken Wertpapiere (Aktien) von einem Bör-

senmakler, der seinerseits einen Leerverkauf tätigte. Noch am Tag 

des Erwerbs verkaufte die Klägerin die Aktien zu einem niedrigeren 

Kurs (Ex-Dividende) über dieselbe zwischengeschaltete Bank an den 

Börsenmakler zurück. Die Klägerin berücksichtigte die Kursverluste 

in ihren Betriebsergebnissen gewinnmindernd und erfasste die Divi-

dendeneinnahmen zuzüglich der Steuergutschriften als Ertrag. Unter 

Vorlage von Dividendenabrechnungen und Steuerbescheinigungen 

begehrte sie die Anrechnung von Kapitalertragsteuer und von Körper-

schaftsteuer.

Das FG Düsseldorf hat die Versagung der Anrechnung durch das be-

klagte Finanzamt bestätigt. Eine Steueranrechnung setze nach der 

Rechtslage des Jahres 1990 voraus, dass bestimmte Einnahmen (ins-

besondere Dividenden) erzielt würden. Dividenden erziele der Anteils-

eigner als derjenige, dem die Anteile im Zeitpunkt des Gewinnvertei-

lungsbeschlusses zuzurechnen seien. Die Klägerin habe aber weder das 

zivilrechtliche noch das wirtschaftliche Eigentum an den Wertpapie-

ren erworben. Der bloße Abschluss eines Kaufvertrages reiche hierfür 

nicht aus.

Die rechtsgeschäftliche Übertragung girosammelverwahrter Aktien 

setze unter anderem die Vereinbarung eines Besitzmittlungsanspruchs 

zu der girosammelverwahrenden Stelle oder eines Besitzkonstituts vo-

raus. Die Besitzverschaffung sei durch den Eigentümer zu veranlassen. 

Doch weder die zwischengeschaltete Bank noch der Börsenmakler sei-

en im Verkaufszeitpunkt Eigentümer gewesen. Ein gutgläubiger Erwerb 

scheide ebenfalls aus.

Die Klägerin habe auch kein wirtschaftliches Eigentum an den Wert-

papieren erworben, da sie aufgrund der getätigten formalen An- und 

Verkäufe keine Möglichkeit gehabt habe, wirtschaftlich über die durch 

die Aktien verkörperte Position des Anteilsinhabers zu verfügen. Insbe-

sondere sei sie nicht in der Lage gewesen, einen tatsächlichen Anteils-

eigner von einer Einwirkung auf die Anteile auszuschließen. Der – im 

Streitfall schon gar nicht feststellbare – Wille der Vertragspartner, den 

späteren Erfolg des Geschäfts herbeizuführen, reiche für die Begrün-

dung wirtschaftlichen Eigentums nicht aus. Dies gelte ungeachtet der 

Frage, ob der Käufer der Aktien erkennen konnte, ob er die Wertpapiere 

von einem Bestands- oder einem Leerverkäufer erworben habe. Eine 

Person, die nichts in der Hand habe als einen schuldrechtlichen Liefer-

anspruch gegen einen Nichteigentümer, könne nicht als wirtschaftli-

cher Eigentümer der Wertpapiere, die Gegenstand des Kaufvertrages 

waren, angesehen werden.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 12.12.2016, 6 K 1544/11 K,AO

Hinzurechnungsbesteuerung: EuGH soll  
Vereinbarkeit mit EU-Recht klären

Der Bundesfinanzhof (BFH) sieht es als zweifelhaft an, ob die so ge-

nannte Hinzurechnungsbesteuerung von Zwischeneinkünften mit 

Kapitalanlagecharakter in Drittstaatensachverhalten vollständig mit 

dem Unionsrecht vereinbar ist. Er hat daher in einem Verfahren zu ei-

ner Zwischengesellschaft mit Sitz in der Schweiz den Gerichtshof der 

Europäischen Union (EuGH) angerufen. Die nunmehr vom EuGH zu 

klärende Streitfrage kann allgemein für Beteiligungen an Gesellschaf-

ten mit Sitz außerhalb der Europäischen Union (EU) und des Europäi-

schen Wirtschaftsraums (EWR) von Bedeutung sein.

Mithilfe der Hinzurechnungsbesteuerung nach dem Außensteuer-

gesetz (AStG) versucht der deutsche Fiskus, Gewinnverlagerungen 

in das niedriger besteuernde Ausland entgegenzuwirken. Bestimmte 

Einkünfte („Zwischeneinkünfte“) von Auslandsgesellschaften („Zwi-

schengesellschaften“), an denen in der Bundesrepublik Deutschland 

unbeschränkt Steuerpflichtige beteiligt sind und die in ihren Sitzstaa-

ten mit geringeren Ertragsteuersätzen als 25 Prozent besteuert wer-

den, werden unter bestimmten Voraussetzungen den in Deutschland 
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unbeschränkt steuerpflichtigen Gesellschaftern anteilig zugerechnet 

und bei diesen ähnlich Gewinnausschüttungen besteuert, ohne dass es 

darauf ankommt, ob die Gesellschafter tatsächlich Gewinnausschüt-

tungen erhalten haben oder nicht.

In dem vom BFH zu entscheidenden Fall war eine deutsche GmbH zu 

30 Prozent an einer Schweizer AG beteiligt. Diese erzielte Einkünfte 

aus abgetretenen Geldforderungen, die vom Finanzamt zulasten der 

GmbH als Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter der Hinzu-

rechnungsbesteuerung unterworfen wurden.

Der EuGH hat 2006 hinsichtlich einer vergleichbaren britischen Re-

gelung entschieden, dass eine Hinzurechnungsbesteuerung nur dann 

mit der unionsrechtlich verbürgten Niederlassungsfreiheit vereinbar 

ist, wenn der Steuerpflichtige die Besteuerung durch den Nachweis 

abwenden kann, dass es sich bei der Beteiligung an der Zwischenge-

sellschaft nicht um eine rein künstliche Gestaltung handelt, die nur 

dazu dient, den höheren inländischen Steuersätzen zu entgehen (so 

genannter Motivtest). Den deutschen Gesetzgeber hat die EuGH-

Rechtsprechung dazu bewogen, für Beteiligungen an Zwischengesell-

schaften aus EU- und EWR-Staaten ab dem Jahr 2008 eine Entlas-

tungsmöglichkeit durch einen Motivtest gesetzlich zu verankern (§ 8 

Absatz 2 AStG).

Für in Drittstaaten wie der Schweiz ansässige Zwischengesellschaf-

ten gibt es jedoch keine vergleichbare Entlastungsmöglichkeit. Dies 

könnte nach Auffassung des BFH gegen die unionsrechtlich verbürgte 

Kapitalverkehrsfreiheit verstoßen, die – anders als die Niederlassungs-

freiheit – grundsätzlich auch im Verkehr mit Drittstaaten geschützt ist.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 12.10.2016, I R 80/14

Cum/ex-Aktiengeschäfte: Bank darf  
Kapitalertragsteuer nicht anrechnen

Das Hessische Finanzgericht (FG) hat die Klage einer Bank auf Anrech-

nung von Kapitalertragsteuer aus eigenen Aktienkäufen um den Divi-

dendenstichtag abgewiesen. Dem Rechtsstreit lagen außerbörsliche 

Aktiengeschäfte zugrunde, die vor dem Dividendenstichtag mit einem 

Anspruch auf die zu erwartende Dividende (cum) abgeschlossen, die 

aber erst nach dem Dividendenstichtag mit Aktien ohne Dividende 

(ex) beliefert wurden.

Das FG hat in seiner Begründung ausgeführt, dass die Bank als Akti-

enkäufer keinen Anspruch auf die von der ausschüttenden Aktienge-

sellschaft auf die originäre Dividende abgeführte Kapitalertragsteuer 

habe, da sie erst im Zeitpunkt der Belieferung mit den Aktien und 

damit nach dem Dividendenstichtag Aktieninhaberin geworden sei. 

Entgegen der von der Bank vertretenen Ansicht sei das wirtschaftliche 

Eigentum an den Aktien nicht bereits vor dem Dividendenstichtag mit 

Abschluss des Aktienkaufvertrages auf sie übergegangen. Ausgehend 

vom Wortlaut hat das Gericht die Regel-Ausnahme-Systematik der 

einschlägigen Norm des §§ 39 Absatz 1 und Absatz 2 Nr. 1 Abgaben-

ordnung (AO) dargelegt, die nach der juristischen Auslegungsmetho-

dik nur eine einmalige Zurechnung eines Wirtschaftsgutes an ein Steu-

ersubjekt zulasse.

Soweit sich die Klägerin hinsichtlich des Übergangs des wirtschaftli-

chen Eigentums bereits mit Abschluss des schuldrechtlichen Vertrages 

auf eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 15.12.1999 (I R 

29/97) berufe, die zum so genannten Dividendenstripping bei Börsen-

geschäften ergangen ist, lägen die Voraussetzungen, an die der BFH in 

dem Fall die Rechtsfolge des vorzeitigen Übergangs des wirtschaftli-

chen Eigentums geknüpft hat, bei den vorliegenden außerbörslichen 

Aktiengeschäften, die keinen festen Regeln folgten, nicht vor. In einer 

weiteren Entscheidung vom 16.04.2014 (I R 2/12), die die Klägerin zur 

Begründung heranzieht, habe der BFH ausdrücklich gerade keine Aus-

sage zu den hier streitigen Geschäften getroffen.

Auch die Bezugnahme der Klägerin auf die Aussage des Gesetzgebers 

zum wirtschaftlichen Eigentum in seiner Gesetzesbegründung (BT-Drs. 

16/2712; BR-Drs 622/06, 77) zum Jahressteuergesetz 2007 gehe fehl, 

so das FG weiter. Vor dem Regelungshintergrund der Einführung eines 

neuen Einkünftetatbestandes in § 20 Absatz 1 Nr. 1 Satz 4 Einkom-

mensteuergesetz (EStG) handele es sich bei der in der Gesetzesbe-

gründung gemachten Aussage zum wirtschaftlichen Eigentum um eine 

bei Gelegenheit geäußerte Rechtsansicht („obiter dictum“), die nach 

den juristischen Auslegungsregeln nicht dem Willen des Gesetzgebers 

zugerechnet werden könne. Mit dem Gesetz habe der Gesetzgeber 

gerade nicht die mehrfache Anrechnung einmal abgeführter Kapital-

ertragssteuer gebilligt. Vielmehr habe er durch die Einführung eines 

weiteren Einnahmetatbestands und die Kapitalertragssteuereinbehal-

tungspflicht auf Dividendenkompensationszahlungen (§ 44 Absatz 1 
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EStG) ein in sich geschlossenes Besteuerungssystem eingeführt. Die-

ses ziele gerade darauf ab, Steuerausfälle bei cum/ex-Aktienverkäufen 

vom Leerverkäufer zu vermeiden. Wie sich aus der tragenden Geset-

zesbegründung ergebe, habe der Gesetzgeber dem Fiskus die Kapital-

ertragssteuer betragsmäßig zur Verfügung stellen wollen, die dem An-

rechnungsanspruch beim Erwerb vom Aktienleerverkäufer entspreche.

Einen Anspruch der Bank auf Anrechnung von Kapitalertragssteuer auf 

von ihr als Dividendenkompensationszahlungen erhaltene Ausgleichs-

zahlungen hat das FG abgelehnt, da nachgewiesen sei, dass die De-

potbanken der Aktienverkäufer, soweit es sich um inländische Banken 

handelte, entgegen der bestehenden gesetzlichen Verpflichtung keine 

Kapitalertragssteuer auf die Dividendenkompensationszahlungen er-

hoben hatten.

FG Hessen, Urteil vom 10.03.2017, 4 K 977/14, nicht rechtskräftig

Rentenversicherung muss Namen eines Informanten 
nicht bekannt geben

Die Rentenversicherung darf die Identität von Dritten geheimhal-

ten, die einen rentenrelevanten Sachverhalt angezeigt haben. Nur in 

Ausnahmefällen können Betroffene verlangen, dass der Name eines 

Tippgebers offengelegt wird. Die Hoffnung eines Betroffenen, durch 

Klärung der Frage, wer die Versicherung informiert habe, könne „der 

Familienfrieden wiederhergestellt“ werden, genüge nicht, um das Ge-

heimhaltungsinteresse der anzeigenden Person zu durchbrechen, so 

das Sozialgericht (SG) Berlin. 

Der 1941 geborene deutsche Kläger bezieht eine Altersrente von der 

beklagten Deutschen Rentenversicherung Bund. Er wohnt in einem 

kleinen Fischerdorf an der Costa Blanca in Spanien. Diesen Umstand 

verschwieg er der Beklagten. Stattdessen gab er eine deutsche Wohn-

anschrift an, zuletzt die Adresse seines Bruders. 2010 teilte eine Person 

– die Informantin – der Beklagten schriftlich mit, dass der Kläger nach 

seiner Scheidung mit einer jüngeren Frau nach Spanien ausgewandert 

sei. Die Beklagte möge dem Sachverhalt nachgehen, da er rechtlich 

garantiert nicht belanglos sei. 

Tatsächlich überprüfte die Beklagte die Rentenangelegenheit. Im Er-

gebnis stellt sie fest, dass der Auslandsaufenthalt in diesem Fall keine 

Auswirkungen auf die Rente hatte. 

In der Folgezeit verlangte der Kläger mehrfach eine Kopie des „ominö-

sen Briefes“, was die Beklagte ablehnte. Auch als der Kläger eine Liste 

vorlegte, auf der sich sieben von neun namentlich genannten Famili-

enmitgliedern damit einverstanden erklärten, dass der Brief herausge-

geben werde, änderte der Beklagte seine ablehnende Haltung nicht. 

Im August 2011 rief der Kläger daraufhin das SG an. Er trug vor, ein 

Mitarbeiter des Beklagten habe ihm erklärt, dass das Hinweisschreiben 

aus seiner Familie stamme. Zur Herstellung des Familienfriedens sei es 

nun notwendig, dass ihm das Schreiben vorgelegt werde.

Das SG Berlin hat die Klage abgewiesen. Bei der Entscheidung über 

die beantragte Akteneinsicht beziehungsweise Auskunft müsse die 

Beklagte zwischen dem Geheimhaltungsinteresse der Behördeninfor-

mantin und dem Auskunftsinteresse des Klägers abwägen. Der Name 

der Informantin sei ein rechtlich besonders geschütztes „Sozialda-

tum“. Das Auskunftsinteresse überwiege nur unter engen Vorausset-

zungen, zum Beispiel wenn leichtfertig rufschädigende Behauptungen 

aufgestellt wurden oder wenn die Informantin als Zeugin in Betracht 

komme. Vorliegend habe die Mitteilung über den Auslandswohnsitz 

indes der Wahrheit entsprochen und im übrigen keine Auswirkungen 

auf die Höhe der Rente gehabt. Deshalb werde die Informantin auch 

nicht als Zeugin benötigt. 

Selbst der Umstand, dass Artikel 6 des Grundgesetzes Ehe und Familie 

unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stelle, könne 

kein überwiegendes Auskunftsinteresse begründen. Es sei schon nicht 

erkennbar, dass die Vorlage des Schreibens zur Herstellung des Fami-

lienfriedens dienlich sei. Die eigentliche Ursache für die Störung des 

Familienfriedens habe der Kläger durch Angabe eines falschen Wohn-

sitzes selbst gelegt, und nicht das pflichtbewusste Verhalten der In-

formantin. Darüber hinaus sei eine Familie ein komplexer Verantwor-

tungs- und Beistandspakt. Ob er funktioniere oder nicht, hänge nach 

allgemeiner Lebenserfahrung nicht von der Vorlage eines einzelnen 

Schreibens ab, sondern von der generellen Bereitschaft der Akteure, 

sich mit Respekt, Offenheit und Toleranz zu begegnen.

Das SG äußere sich im übrigen nicht dazu, ob der Name der Informan-

tin auf der vom Kläger vorgelegten Unterschriftenliste überhaupt auf-

tauche. Jedenfalls fehle es an einer Einwilligung der Informantin in die 

Offenlegung ihrer Identität. 

Sozialgericht Berlin, Urteil vom 01.12.2016, S 9 R 1113/12 WA
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Klausel zu Übernahme der Schönheitsreparaturen 
durch Mieter auch bei renoviert überlassener  
Wohnung unwirksam

Die in einem Mietvertrag verwendete Klausel „Die Kosten der Schön-

heitsreparaturen trägt der Mieter“ ist unwirksam, sofern sich aus dem 

Mietvertrag kein Anhalt dafür ergibt, dass dem Mieter dafür ein ent-

sprechender (finanzieller) Ausgleich gewährt wird. Das gilt nach einem 

Urteil des Landgerichts (LG) Berlin selbst dann, wenn der Mieter die 

Wohnung  renoviert übernommen hat.

Die Parteien des Rechtsstreits hatten 2001 einen Mietvertrag ge-

schlossen, den sie im Jahr 2015 einvernehmlich beendeten. Der be-

klagte Mieter gab die Wohnung unrenoviert an die klagende Vermie-

terin zurück. Diese begehrt unter anderem Schadenersatz in Höhe von 

circa 3.700 Euro für unterlassene Schönheitsreparaturen. 

Bereits in erster Instanz hatte sie mit ihrer Klage keinen Erfolg. Das 

LG wies nun die Berufung der Vermieterin zurück. Offen ließ es dabei, 

ob die angemietete Wohnung zu Vertragsbeginn tatsächlich unreno-

viert oder – dem Vortrag der Vermieterin entsprechend – renoviert war. 

Selbst wenn man davon ausgehe, dass der Mieter zu Beginn des Miet-

verhältnisses eine renovierte Wohnung erhalten habe, sei die Formu-

larklausel, durch die die Pflicht, Schönheitsreparaturen durchzuführen, 

uneingeschränkt auf den Mieter abgewälzt werde, unwirksam.

Nach dem Gesetz sei die kundenfeindlichste Auslegung zu wählen. 

Die Klausel könne so verstanden werden, dass ein Mieter, der während 

des Mietverhältnisses keine Schönheitsreparaturen ausführe, obwohl 

diese fällig seien, deshalb gegen den Vermieter keinen Anspruch auf 

Gewährleistung wie zum Beispiel Minderung habe. Nach den gesetzli-

chen Regelungen sei dies unwirksam, da zwingend untersagt sei, zum 

Nachteil des Mieters Abweichendes zu vereinbaren.

Dieser Wertung stehe nicht entgegen, dass der Gesetzgeber es in en-

gen Grenzen für zulässig erachtet habe, die Durchführung von Schön-

heitsreparaturen auf den Mieter abzuwälzen. Denn diese Grenzen 

seien nicht näher definiert worden und ein entsprechender Wille des 

Gesetzgebers sei auch nicht in den gesetzlichen Regelungen zum Aus-

druck gekommen. 

Zudem benachteilige die Klausel den Mieter unangemessen, sofern 

der Vermieter ihm für die während des Mietverhältnisses anfallenden 

Schönheitsreparaturen keinen angemessenen Ausgleich gewähre. Dies 

sei vorliegend der Fall. Ein solcher Ausgleich müsse klar und deutlich 

vereinbart sein. Aus dem Inhalt des zwischen den Parteien geschlos-

senen Mietvertrages könne jedoch kein solcher Rückschluss gezogen 

werden. 

Das LG Berlin hat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen, so-

weit es um die Kosten wegen der unterlassenen Schönheitsreparatu-

ren geht.

Landgericht Berlin, Urteil vom 09.03.2017, 67 S 7/17

Testament: Nach drei Jahren ist der Pflichtteil  
verloren

Schreibt eine Frau ihr Testament und stirbt sie im selben Jahr, so hat ihr 

Sohn (dem sie nur den Pflichtteil zugedacht hat) eine dreijährige Frist 

zu beachten, um dieses „Mindesterbe“ geltend zu machen. Kümmert 

sich der Mann (dessen Tochter Alleinerbin geworden ist) erst vier Jahr 

später um seinen Pflichtteil, so kann er seine Tochter diesbezüglich 

nicht mehr angehen. 

KG Berlin, 25 U 50/05 vom 31.05.2016


